Sibylle Laurischk (FDP): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir reden heute zum morgigen Weltfrauentag. Ich habe nicht den Eindruck, dass es darum geht, neue Feiertage einzuführen. Wir haben Erfahrungen mit dem Muttertag und Ähnlichem.

(Ina Lenke (FDP): Ja!)

Ich habe den Eindruck, dass bei der Linken neuerdings Gattinnen eine Rolle spielen, die nach meinem Dafürhalten der Frage der Gleichstellung der Frauen in keiner Weise gerecht werden. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN ‑ Zuruf von der LINKEN))

- Herr Präsident!
Präsident Dr. Norbert Lammert: 

Die kleine Irritation haben wir schon gelöst. Lassen Sie sich nicht stören.

Sibylle Laurischk (FDP): 

Wir sollten aber auch auf dem rechten Auge nicht blind sein. Wie heute berichtet wird, ist eine rechtsradikale Partei im Schweriner Landtag der Auffassung, dass alle Gleichstellungsvorschriften abgeschafft werden sollten. Ich halte das für verfassungswidrig.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Das ist eine klare Positionierung gegen das Grundgesetz; das können wir nicht dulden. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)

In Art. 3 des Grundgesetzes heißt es unter anderem:

Der Staat ... wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

Zu den Nachteilen ‑ das ist von meinen Vorrednerinnen schon angesprochen worden ‑ gehört nach wie vor ‑ ich bedauere das sehr; es ist leider so ‑ die Gewalt gegen Frauen. Wir haben ein Gewaltschutzgesetz, das Frauen nicht ausreichend schützt. Oftmals kommt ihnen und ihren Kindern Schutz nur zu, wenn sie sich in Frauenhäusern aufhalten können, in denen sie Schutz vor Gewalt finden.

Jede siebte deutsche Frau ist Opfer von Gewalt in ihrer Beziehung, unter den Migrantinnen ist der Anteil der von Gewalt betroffenen Frauen noch höher. Pro Jahr suchen rund 40 000 Frauen in Deutschland in Frauenhäusern Zuflucht vor der Gewalt ihrer Männer. Der Aktionsplan II der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen sieht zwar ein Bündel von Maßnahmen gegen häusliche Gewalt vor, aber eine verlässliche Finanzierung von Schutzräumen fehlt. Die Regelung für die Finanzierung der bundesweit rund 400 Frauenhäuser variiert je nach Bundesland und Kommunen. Während in Schleswig-Holstein die Finanzierung aufgrund eines Landesgesetzes erfolgt, erfolgt sie in Thüringen aufgrund eines Landesgesetzes in Verbindung mit einer Rechtsverordnung. In anderen Bundesländern erfolgt die Finanzierung auf rein freiwilliger Basis, oftmals auch unter Hinzuziehung kommunaler Mittel. 

Darüber hinaus sind Eigenmittel und Spenden für die Frauenhäuser unverzichtbar. Eine verlässliche Zuwendung an die Frauenhäuser, die ihnen Planungssicherheit geben würde, gibt es bislang nicht. Je nach Kostenart sind unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten denkbar. Kontrovers diskutiert wurde in der Vergangenheit über die Schaffung einer bundeseinheitlichen Regelung, sei es mithilfe eines Bundesgesetzes oder einer Vereinbarung mit den Bundesländern.

Ich fordere deshalb die Bundesfrauenministerin, Frau von der Leyen, auf, diesen Mangel zu beseitigen und endlich auf eine verlässliche Finanzierung der Frauen- und Kinderschutzhäuser hinzuwirken und dies tatsächlich erreichen zu wollen.

(Beifall bei der FDP)

